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A. Amtliche Texte

Verordnungen

124 Achte Verordnung zur Änderung  
 der Verordnung über die zentrale Vergabe  
 von Studienplätzen durch die Stiftung  
 für Hochschulzulassung (VergabeVO Stiftung)

Vom 4 . April 2017

Auf Grund des § 3 Satz 1 des Gesetzes zur Ratifizie-
rung des Staatsvertrages über die Errichtung einer ge-
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5 . Juni 2008 vom 9 . Dezember 2009 (Amtsbl . I S . 113) 
verordnet die Staatskanzlei:

Artikel 1

Änderung der VergabeVO Stiftung

Die Verordnung über die zentrale Vergabe von Stu-
dien plätzen durch die Stiftung für Hochschulzulas-
sung (Vergabeverordnung Stiftung) vom 11 . Juni 2010 
(Amtsbl . I S . 1160), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 6 . Februar 2015 (Amtsbl . I S . 194), wird wie folgt 
geändert:

1 . In § 3 wird nach Absatz 8 folgender neuer Absatz 9 
eingefügt:

 „Die Erstellung von Bescheiden erfolgt vollständig 
durch automatische Einrichtungen . Ein zum Abruf 
bereitgestellter Bescheid gilt am dritten Tag nach 
Absendung der elektronischen Benachrichtigung 
über die Bereitstellung der Daten an die abrufbe-
rechtigte Person als bekannt gegeben . Im Zweifel 
hat die Stiftung den Zugang der Benachrichtigung 
nachzuweisen .“

2 . In § 10 Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt:

 „§ 3 Absatz 9 gilt entsprechend .“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft . Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren 
zum Wintersemester 2017/18 .

Saarbrücken, den 4 . April 2017

Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

125 Verordnung über das Naturschutzgebiet  
 „Wolferskopf“ (N 6506-301)

Vom 10 . April 2017

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5 . April 2006 (Amtsbl . 
S . 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, § 23 
und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29 . Juli 2009 (BGBl . I S . 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten . Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen .

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme .

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt . Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten .

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum begann  
dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission .

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot) .

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert . Die weiteren Erhaltungs-
ziele – Wie derherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern in gebiets- und 
bedarfsorientierten Nutzergesprächen abgestimmten 
Managementplan erreicht werden .

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar .

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt .

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglich-
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2 . Flächen mit dem Lebensraumtyp 7220 Kalktuff-
quellen (Cratoneurion),

 a) zu mähen,

 b) zu beweiden .

3 . Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere 
Flachland-Mähwiesen (Er haltungs zustand A)

 zu düngen oder zu kalken .

4 . auf Flächen mit den Lebensraumtypen
 8160 Kalkschutthalden der kollinen bis monta-

nen Stufe
 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

 a) zu klettern,

 b) zu kalken .

§ 5 
Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvor-
kommen und deren Habitatstruktu ren sowie zur Be-
wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 
der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden . Auf bewirt schafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten .

Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw . Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle . Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz .

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar .

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwah ren .

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Managementplan nach Ab satz 3 enthalten sind, werden 
unter Aufsicht der Obersten Naturschutzbehörde oder 
der von ihr beauftragen Stelle durch diese oder in deren 
Auftrag, im Bereich des Staatswaldes auch durch den 
SaarForst Landesbetrieb und im Bereich der Zweck-
verbände für die Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten auch durch die Zweckverbände durch geführt . 
Von einem Managementplan nach Absatz 3 abweichen-
de Pflege- und Ent wicklungsmaßnahmen bedürfen der 
vorherigen Zulassung durch die Oberste Naturschutz-
behörde oder der von ihr beauftragten Stelle . Bei Ver-
pachtung der im Eigentum der Städte und Ge meinden, 
Zweckverbände zur Durchführung von Naturschutz-
großprojekten, des Lan des oder des Bundes befindli-
chen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des 

Managementplans für die betroffene Fläche zu beach-
ten und in den Pachtvertrag aufzunehmen .

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird .

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird .

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt .

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden .

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhal-
tung oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes 
sicher  zu stellen .

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt .

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft . Gleichzeitig tritt 
die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Wolfers-
kopf“ (2 . Erweiterung) vom 21 . August 1995 (Amtsbl . 
S . 992) und die Verordnung über das Natur schutzgebiet 
„Saarhänge Menningen/Saarfels“ vom 20 . April 2005 
(Amtsbl . S . 790) in der jeweils geltenden Fassung au-
ßer Kraft . Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichne-
ten Flächen tritt die Verordnung zum Schutz von Land-
schaftsteilen und Landschaftsbestandteilen im Kreis 
Merzig-Wadern vom 4 . Juli 1952 (Amtsbl . S . 603), 
ergänzt durch die Verordnung vom 26 . August 1963 
(Amtsbl . S . 589), in der derzeit geltenden Fassung au-
ßer Kraft .

Saarbrücken, den 10 . April 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

G.Schommer
Hervorheben

G.Schommer
Hervorheben
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 — Anlage —

±
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Anlage
zur Verordnung über das Naturschutz-
gebiet N 6506 - 301

0 500 1.000 1.500 2.000250
Meter

Hinweis:
Topographische  Hintergrundkarte Maßstab 1:25000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)

Wolferskopf
vom 10. April 2017




